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drücklich formulierte Reformziel,
die Opferinteressen im Rahmen des
Geldstrafensystems besser zu be-
rücksichtigen, erreicht wird.

Verurteilung mit Strafvorbehalt 
Neben den schon erwähnten Ein-
stellungs- und Bewährungsauflagen
bzw. -weisungen existiert auch im
Rahmen der Verwarnung mit Straf-
vorbehalt die Möglichkeit, Restituti-
onsleistungen an Opfer anzuordnen
(§ 59a Abs. 2 Nr. 1 StGB). Freilich
führt dieses Instrument in der ge-
richtlichen Sanktionierungspraxis
nur ein Schattendasein. Bemühun-
gen des Gesetzgebers, dies zu än-
dern, hatten bislang keinen Erfolg.
Es überrascht daher ein wenig, dass
der Entwurf nun erneut an diesem –
fast aussichtslosen – Punkt ansetzt.

Vor allem zwei Änderungen sollen
einer häufigeren Anwendung den
Weg bereiten. Zum einen ist vorgese-
hen, die bisherige Vorstrafen- bzw.
Vorverwarnungssperre (§ 59 Abs. 2
StGB) ersatzlos zu streichen. Dies
würde den Anwendungsbereich for-
mal erheblich nach oben erweitern.
Zum anderen soll die »Verwarnung«
in »Verurteilung« umbenannt wer-
den. Ob dieser bloß redaktionelle
Trick freilich hinreicht, um das In-
strument in der Justiz populärer zu
machen, erscheint sehr fraglich.
Denn der registerrechtliche Kern der
Verwarnung, die Löschung nach Ab-
lauf der Bewährungsfrist, soll beibe-
halten werden. Damit bleibt das »pu-
nitive Minus« gegenüber einer zur
Bewährung ausgesetzten Strafe und
damit der bisherige Charakter der
Verwarnung gerade erhalten. 

Der abermalige Rückgriff auf 
§ 59 wirkt wie das Bemühen, die feh-
lende Bewährungsoption bei der
Geldstrafe zumindest ein Stück weit
zu überbrücken. Andere Rechtsord-
nungen haben hier weniger Beden-
ken. Namentlich in Österreich ver-
steht man die bedingte bzw. teilbe-
dingte Geldstrafe ausdrücklich auch
als Verzicht des Staates auf den Voll-
zug der Geldstrafe zugunsten der
Opferentschädigung. Auch die Revi-
sion des Allgemeinen Teils des
schweizerischen StGB sieht die
Schaffung eines universellen Sy-
stems bedingter bzw. teilbedingter
Strafaussetzung einschließlich der
Geldstrafe vor. Es erscheint daher ei-
nigermaßen unverständlich, dass
entsprechende Reformvorstöße in
Deutschland regelmäßig scheitern.
So zuletzt wieder in dem Votum der

sog. Schmidt-Jortzig-Kommission zur
Reform des strafrechtlichen Sanktio-
nensystems: anstelle einer konse-
quenten und einfach handhabbaren
Bewährungslösung wird dort ein
indirektes, auf bestimmte Einzel-
konstellationen ausgerichtetes so-
genanntes »Geldstrafen-Ersetzungs-
modell« vorgeschlagen.3

Vollstreckungsverzicht des Staates
Einen ähnlich indirekten Weg
schlägt ergänzend auch der Re-
formentwurf vor. Den Wiedergut-
machungsansprüchen des Opfers
soll gegenüber der Geldstrafenvoll-
streckung größerer Vorrang ein-
geräumt werden, und zwar durch
Erweiterung des Vollstreckungs-
verzichts; dieser ist bislang nur in
den sehr eingeschränkten Fällen des
§ 459d StPO möglich, sofern durch
die Vollstreckung der Geldstrafe die
Resozialisierung des Täters gefähr-
det wäre. Die vorgeschlagene Neure-
gelung erweist sich allerdings als
viel zu eng. Der Vollstreckungs-
verzicht soll nämlich auf Fälle be-
schränkt bleiben, die die materiel-
len Voraussetzungen des § 46a StGB
erfüllen; darüber hinaus müsste die
Vollstreckung der Geldstrafe eine
besondere persönliche Härte für
den Täter bedeuten (§ 459d Abs. 2
StPO-E). Opfer werden mithin nur
relativ selten von dieser Möglichkeit
profitieren können.

Auch inhaltlich kann der Vor-
schlag nicht überzeugen. Es er-
scheint zweifellos angezeigt, den
Täter-Opfer-Ausgleich gerade im Er-
wachsenenstrafrecht weiter zu stär-
ken. Denn die justizielle Anwen-
dungsbereitschaft lässt trotz wieder-
holter gesetzgeberischer Vorstöße
nach wie vor sehr zu wünschen
übrig. In manchen Regionen
kommt die Praxis noch immer
einer Rechtsverweigerung nahe,
insbesondere wenn man die Situati-
on in Deutschland mit der hohen
Anwendungsdichte beim ATA-E in
Österreich vergleicht (vgl. Löschnig-
Gspandl 2000; Kilchling 2000a; Grafl
2001). Und diese restriktive Zuwei-
sungspraxis hat selbstverständlich
einschneidende Konsequenzen für
die Zugangschancen zum TOA – für
den Täter und in gleicher Weise für
das Opfer. Mehr noch, vor dem
Hintergrund der aktuellen Rechtsla-
ge und Rechtsanwendungspraxis,
wonach die im Rahmen der Me-
diation getroffenen Wiedergutma-
chungsvereinbarungen oft die ein-

Opferschutz ist in der deut-
schen Rechtspolitik seit vie-
len Jahren ein besonders

populäres Anliegen. Dabei ist man
als Wissenschaftler immer wieder
erstaunt, wie wenig bzw. wie selektiv
empirisches Wissen politisch umge-
setzt wird. Dies gilt namentlich für
die Erkenntnisse, die die internatio-
nale viktimologische Forschung zu
den Bedürfnissen von Kriminalitäts-
opfern ermittelt hat. Einer der kon-
stantesten Befunde bei Opferbefra-
gungen ist die ganz herausragende
Rolle, die das Wiedergutmachungsbe-
dürfnis innerhalb der Erwartungen
von Opfern an die Strafjustiz spielt
(Sessar 1992; Kilchling 1995). 

Opferberücksichtigung im ge-
genwärtigem Sanktionenrecht

Diesen Bedürfnissen wird das gegen-
wärtig verfügbare Sanktionenspek-
trum bei weitem nicht gerecht. Denn
sanktionelle, sanktionsbegleitende
oder -ersetzende Restitutionsoptio-
nen sind nur im unteren bzw. oberen
Segment des strafrechtlicher Reakti-
onsspektrums verfügbar. Dagegen
läuft das bei der bedingten Verfah-
renseinstellung (vgl. § 153a Abs. 1
Nr. 1 bzw. §§ 153a Abs. 2 i.V.m. Abs. 1
Nr. 1 StPO) bzw. Freiheitsstrafe (vgl.
§§ 56/57 i.V.m. 56b Abs. 2 Nr. 1
StGB) grundsätzlich bewährte Aufla-
gensystem, das die direkte Wieder-
gutmachung zugunsten des Opfers
ermöglicht, im Bereich der deutschen
Hauptsanktion – der Geldstrafe – von
vornherein leer. Dies betrifft mehr
als 80 % aller Gerichtsfälle.

Exakte statistische Angaben über
das jährliche Geldstrafenaufkom-
men in Deutschland gibt es nicht;
eine Hochrechnung auf der Grund-
lage der in der Strafverfolgungsstati-
stik nur pauschalisiert ausgewiese-
nen Angaben auf der Basis einer je-
weils mittleren Tagessatzzahl und
-höhe ergibt für die alten Bundes-
länder einschließlich Berlin eine
Summe von etwa 960 Mio. DM,1
nimmt man die neuen Länder hin-
zu, dürfte die Summe weit über der
Milliardengrenze liegen.

Das sind Geldressourcen, die zur
Opferentschädigung oft fehlen. Es ist
eigentlich nicht hinnehmbar, dass
der Staat einen Gutteil dieser Gelder
zu seinem Eigennutz vereinnahmt.
In Anbetracht der Nachfrage nach
mehr strafrechtlichen Restitutions-
optionen gerade bei Opfern er-
scheint die These, dass die vorenthal-
tene Wiedergutmachung subjektive
Strafbedürfnisse unterstützen, mögli-
cherweise sogar erhöhen kann, sehr
plausibel (dazu schon Frehsee 1987).

Kritik der wichtigsten
Änderungen mit Opferbezug

Es ist daher zu begrüßen, dass die
Bundesjustizministerin in diesem
Bereich gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf eingeräumt hat (vgl.
Däubler-Gmelin 1999). Der zwischen-
zeitlich ausgearbeitete Referenten-
entwurf2 enthält im wesentlichen
drei Punkte, die einen – direkten
oder indirekten – Opferbezug auf-
weisen. Sie sollen daraufhin unter-
sucht werden, inwieweit das aus-

Reformentwurf zum strafrecht-
lichen Sanktionenrecht:
Opferfreundlich oder nicht?

Michael Kilchling

Der Entwurf zur Reform des Sanktionenrechts betont aus-
drücklich das Ziel, die Opferinteressen zu stärken – wesent-
lich durch einen an den Täter-Opfer-Ausgleich gekoppelten
Vollstreckungsverzicht bei Geldstrafen und durch Überwei-
sung eines Teils der Geldstrafen an die Opferhilfe. Michael
Kilchling greift die Opferperspektive auf, zeigt jedoch, dass
diese im konkreten Entwurf allenfalls halbherzig und oft an
falscher Stelle Eingang gefunden hat. So geht die Reform
am wirklichen Interesse der Opfer, einen materiellen Aus-
gleich zu erhalten, grundlegend vorbei.
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zige realistische Chance auf einen
restitutiven (Teil-) Ausgleich der
Tatfolgen darstellen, erscheinen die
geringen Zugangschancen aus Op-
fersicht eher noch evidenter und in
ihren Konsequenzen gravierender
als aus dem Blickwinkel des Täters.

Gleichwohl erscheint sehr fraglich,
ob die Verknüpfung der von der
Grundintention her sicherlich positiv
zu bewertenden Idee eines staatli-
chen Vollstreckungsverzichts zugun-
sten der Opferansprüche mit dem
TOA sinnvoll ist. Um die tat-
sächlichen Vorteile dieser neuen
Möglichkeit wird in der Regel wohl
nur der anwaltlich beratene Täter
wissen. Noch sehr viel zweifelhafter
erscheint, ob eine solche Regelung
wirklich zielführend im Sinne des
Opferschutzes wäre. Warum soll (wie-
derum) nur das Opfer privilegiert
werden – und der angedachte Voll-
streckungsverzicht wird nach der
Entwurfsbegründung ja überhaupt
nur zugunsten des Opfers statuiert –,
dessen Täter (ohnehin schon) restitu-
tiv gesinnt ist und die Voraussetzun-
gen des § 46a StGB erfüllt? 

Es überrascht doch, dass man sich
gerade an dieser Stelle wieder des §
46a entsinnt, während man dessen
Reichweite bei dem »Gesetz zur
strafverfahrensrechtlichen Veranke-
rung des Täter-Opfer-Ausgleichs«
aus dem Jahr 19994 weitgehend ig-
noriert und mit § 153a Abs. 1 Nr. 5
und § 155a StPO zwei Vorschriften
implementiert hat, die in wichtigen
Punkten nicht mit § 46a harmonie-
ren und dem schon zuvor recht
unübersichtlichen Gesamtsystem
des TOA-E eine Reihe weiterer In-
kongruenzen beschert haben (vgl.
hierzu Kilchling 2000b sowie aus
österreichischer Perspektive sehr
prägnant Löschnig-Gspandl 2000).

Oder sollte etwa beabsichtigt sein,
die Palette der verschiedenen TOA-
Varianten um einen weiteren, nun-
mehr nachträglichen TOA zu »berei-
chern«? Da eine amtswegige Zuwei-
sung nach Ende des Strafverfahrens
nur mehr schwer vorstellbar ist,
müsste dies zwangsläufig ein privat,
in den meisten Fällen wohl vom
Täter (-anwalt) initiierter Ausgleich
sein. Dies würde das Opfer im Ge-
gensatz zu seiner garantierten (und
unabdingbaren) Entscheidungsfrei-
heit im vorprozessualen TOA freilich
unter einen erheblich höheren
moralischen Mitwirkungsdruck set-
zen, würde doch – so der denkbare
Vorwurf – im Falle der Verweigerung

der mögliche Vollstreckungsverzicht
»nur« an der Nichtmitwirkung des
Opfers scheitern. Dies hat mit dem
ursprünglichen Bild des TOA als frei-
williger Verantwortungsübernahme
zu einem Zeitpunkt, zu dem gerade
noch nicht abschließend über die
strafrechtliche Bewertung des jewei-
ligen Geschehens entschieden wor-
den ist, nicht mehr viel zu tun. Die
Gefahr bloß taktischer Ausgleichs-
bereitschaft wäre im Rahmen eines
nachträglichen TOA jedenfalls sehr
viel höher einzuschätzen als auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren
Alternativen. Insoweit wäre der u.a.
von Dagmar Oberlies5 so vehement
vorgetragene Generalverdacht gegen
den Ausgleichswillen von Tätern
tatsächlich nicht gänzlich von der
Hand zu weisen.

Ein zwingender oder zumindest
sachlich einleuchtender rechtlicher
Zusammenhang zwischen intendier-
tem Vollstreckungsverzicht und
TOA wird letztendlich nicht ersicht-
lich. Natürlich sollten Restitutions-
leistungen des Täters zugunsten von
Opfern privilegiert werden. Um dies
zu erreichen, hätte man sich freilich
besser an den wesentlich weiter
gefassten Voraussetzungen § 459a
StPO orientieren sollen; danach
wäre jede Art von Wiedergutma-
chungsleistung an das Opfer privile-
giert, ohne eine im sachlichen Bezug
wenig einsichtige und in ihren Kon-
sequenzen zudem kontraproduktive
inhaltliche Anlehnung an § 46a
StGB – einschließlich seiner nicht
überzeugenden, faktisch einschrän-
kenden Auslegung durch die Recht-
sprechung (kritisch dazu schon
Kilchling 1996) – herzustellen.

Der Reformvorschlag zu § 459d
StPO erscheint letztlich nur als
weitere Ausprägung der unbefrie-
digenden rechtlichen Ausgestaltung
der Geldstrafe, die Restitutions-
leistungen an das Opfer so gut wie
ausschließt. Es wäre so einfach: gäbe
es auch hierzulande endlich die be-
dingte Geldstrafe, bräuchte man kei-
ne künstlichen Umwege wie das von
der Schmidt-Jortzig-Kommission vor-
geschlagene »Geldstrafenersetzungs-
modell« oder den erweiterten Voll-
streckungsverzicht (was ist dieser in
seiner Substanz denn anderes als
eine nach Eintritt der Restitutions-
bedingung erlassene Geldstrafe?);
und § 459d könnte zudem seine
resozialisierungssichernde Original-
intention, die auch in einem
schwieriger gewordenen rechtspoli-

tischen Klima nicht obsolet gewor-
den sein sollte, behalten. 

Geldstrafentransfer an
Opferhilfeeinrichtungen
Schließlich soll eine Bestimmung in
den AT des StGB eingefügt werden,
wonach künftig zehn Prozent jeder
Geldstrafe an eine Opferhilfeorgani-
sation abzuführen wären. Von den
hier besprochenen Änderungen hät-
te diese zweifellos die größte prakti-
sche Relevanz. So begrüßenswert der
zu erwartende Geldsegen aus der
Sicht der Organisationen auch sein
mag: das individuelle Opfer wird da-
von in »seinem« eigenen Fall wie-
derum nicht profitieren können – zu-
mindest nicht direkt; da war der
SPD-Entwurf aus dem Jahr 1996,6
der noch eine echte Bewährungslö-
sung bei Geldstrafen mit der Mög-
lichkeit von Wiedergutmachungs-
auflagen zugunsten der jeweils kon-
kreten Opfer vorgesehen hatte,
schon einmal wesentlich fortschritt-
licher gewesen.

Auch vom Umfang her erscheint
eine solche Unterstützung nicht ge-
rechtfertigt. Auf der Grundlage der
obigen Schätzung zum Geldstrafen-
aufkommen dürfte die Summe weit
über 100 Mio. DM pro Jahr liegen.
Ein solches Angebot würde den Preis
der Opferhilfe sicherlich deutlich er-
höhen. Im ungünstigeren Fall wäre
zudem ein Gründungsboom von
Organisationen – auch eher zweifel-
haften – zu erwarten, mit dem Er-
gebnis, dass diejenigen Vereine, die
die Opferversorgung und -betreuung
in den letzten Jahren mit ehrenamt-
lichem, oft aufopferungsvollem Ein-
satz aufgebaut haben, von einer
neuen »Opferschutzindustrie« an
die Wand gedrängt würden. Subven-
tionen im dreistelligen Millionenbe-
reich laden zum Missbrauch gerade-
zu ein. Eine derartige Regelung ist
schlicht nicht sinnvoll. 

Und wieso sollte es überhaupt
Zweckbestimmung der Geldstrafe – so
wäre ein neuer § 40a StGB, träte er
wie im Entwurf vorgesehen in Kraft,
überschrieben – sein, zu einem
(noch dazu nur sehr geringen) Teil-
betrag an Freie Träger zu deren wei-
teren Verfügung ausgeschüttet zu
werden? Die finanzielle Ausstattung
gemeinnütziger Einrichtungen ist in
einem Sozialstaat richtigerweise
Aufgabe des Sozialetats. Zweck der
Geldstrafe müsste es vielmehr sein,
an Opfer ausgekehrt zu werden, und
zwar direkt (hilfsweise über ein

Fondsmodell) und zu einem mög-
lichst hohen Anteil. Schon die Idee
zu § 40a weist mithin in die falsche
Richtung. Und Täter könnten sich
auch noch unverdient in dem Be-
wusstsein sonnen, mit ihrer Geld-
strafe etwas für den Opferschutz zu
tun – ohne sich weiter um die kon-
krete Wiedergutmachung gegenüber
dem »eigenen« Opfer zu kümmern.

Zusammenfassende Würdigung

Insgesamt bleiben die aktuellen Vor-
schläge – das wird an dem zuletzt
diskutierten Punkt mit am deutlich-
sten – allzu sehr dem Konzept des ge-
neralisierten Opferinteresses über-
kommener Prägung verhaftet. Orien-
tierungspunkt müsste das individuelle,
nicht das seiner rechtlichen und
tatsächlichen Existenz weitgehend
enthobene Opfer sein, wie es dem
mehr und mehr überwundenen Bild
des klassischen Strafrechts entsprach.

Nur ein individualisiertes straf-
rechtliches Restitutionsmodell ent-
spricht im übrigen auch den (ver-
bindlichen) EU-rechtlichen Vorga-
ben. Der Rahmenbeschluss über die
Stellung des Opfers im Strafverfah-
ren vom März 20017 statuiert in 
Artikel 9 nämlich ein individuelles
Recht des Opfers auf Entschädigung
im Rahmen des Strafverfahrens.
Dem werden irgendwelche Umlei-
tungs-, Ersetzungs- und Vollstreck-
ungsverzichtsmodelle nur sehr be-
dingt gerecht; eine Ausschüttung
von Geldstrafen – oft die einzigen
finanziellen Ressourcen von Tätern
– an Organisationen statt an die Be-
troffenen überhaupt nicht.

Dr. Michael Kilchling ist wissenschaft-
licher Referent am Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales
Strafrecht, Forschungsgruppe Krimino-
logie, Freiburg
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Der Inhalt der
Sicherheitspakete

Jan Markus Schulte

In ungeahnter Geschwindigkeit hat der Gesetzgeber auf
die Anschläge des 11. September reagiert. Der Bundes-
innenminister legte im Herbst zwei »Sicherheitspakete« vor,
die größtenteils noch im selben Jahr von Bundestag und
Bundesrat beschlossen wurden. Der folgende Beitrag gibt
einen ersten Überblick über den Inhalt der zahlreichen
Gesetzesänderungen. 

Die »umfassendsten Sicher-
heitsgesetze der deutschen
Rechtsgeschichte«1 haben

Bundestag und Bundesrat im We-
sentlichen unverändert passiert und
werden zum ersten Januar 2002 in
Kraft treten.2 Kennzeichnend für den
Gesetzgebungsprozess waren nicht
nur dessen erhebliche Geschwindig-
keit, sondern auch das Fehlen einer
parlamentarischen Opposition; de-
ren Kritik richtete sich hauptsächlich
gegen die Hektik der Beratungen.3
Fachlich wesentlich professioneller
reagierten hier die Datenschutzbe-
auftragten, die die Änderungen auf
Herz und Nieren prüften.4

Lange geplant: 
das erste Sicherheitspaket

Die erste Reaktion des Gesetzgebers
erfolgte im Grunde schon vor den
Anschlägen von New York. Die Rege-
lung des ersten Sicherheitspakets
Otto Schilys, das Religionsprivileg
aus dem Vereinsrecht zu streichen
und so Vereinigungen wie den Kali-
fatsstaat oder Weltuntergangssekten
einer höheren rechtlichen Kontrolle
zu unterwerfen, wurde als Gesetzes-
vorhaben schon vor dem 11. Sep-
tember vorgestellt, freilich erst da-
nach in die parlamentarische Bear-
beitung gegeben.5 Damit wird die
schon länger geübte Praxis der Über-
wachung religiöser Vereinigungen6

rechtlich untermauert.
Zum Sicherheitspaket gegen den

internationalen Terrorismus wurde
das Gesetzesbündel erst durch die ge-
plante Einführung eines § 129b in
das Strafgesetzbuch, der die Strafbar-
keit krimineller und terroristischer
Vereinigungen, die zwar in Deutsch-
land residieren, jedoch im Ausland
agieren, normiert. Eine echte Ant-
wort auf den 11. September stellt je-

doch auch diese Änderung nicht dar,
da die Bundesrepublik ohnehin
gemäß einer Gemeinsamen Maßnah-
me der EU hierzu verpflichtet war.7

Das zweite Sicherheitspaket

Wie von einem Gesetzespaket zur
Bekämpfung des Terrorismus zu er-
warten gewesen, ist ein wesentlicher
Regelungsgehalt die Erweiterung der
Aufgaben und Befugnisse von Bun-
desnachrichtendienst, Militärischem
Abschirmdienst, Verfassungsschutz,
Bundeskriminalamt und Bundes-
grenzschutz. Verfassungsschutz und
Militärischer Abschirmdienst sollen
künftig Bestrebungen aufklären, die
sich gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung und das friedliche
Zusammenleben der Völker richten.
Eine recht diffuse Aufgabenstellung
ist für den nachrichtendienstlichen
Bereich zwar nichts Neues, trägt aber
dazu bei, die ohnehin verschwim-
menden Grenzen zwischen Aus-
lands- und Inlandsdiensten weiter
aufzuweichen. 

Überwachung der Finanzströme
und der Kommunikation

Die Nachrichtendienste erhalten zur
Erfüllung ihrer Aufgaben Zugriff auf
die Daten von Luftverkehrs-, Post-,
Telekommunikations- und Finanz-
unternehmen. Damit wird es den
Nachrichtendiensten in Zukunft
möglich sein, die Kontobewegungen
bei deutschen Banken zu überwa-
chen. Dies bedeutet zwar noch nicht
die Aufhebung des Bankgeheimnis-
ses, da der Zugriff auf diese Daten
ausschließlich zur Aufgabenerfüllung
der Nachrichtendienste erfolgen
darf, doch wurde in den parlamenta-
rischen Beratungen beschlossen, dass

der Verfassungsschutz nicht nur im
Falle von Staatsschutzdelikten gehal-
ten ist, seine Erkenntnisse an die
Strafverfolgungsbehörden weiterzu-
leiten, sondern diese auch zur Verfol-
gung und Verhütung bei besonders
schweren Straftaten verwendet wer-
den dürfen.8 Damit nähert sich der
Verfassungsschutz allerdings noch
nicht einer Geheimpolizei, da die
Verwendbarkeit nur »Zufallsfunde«
betrifft und es nicht Aufgabe des Ver-
fassungsschutzes ist, diese schweren
Straftaten zu ermitteln.

Zwar sind Teile der Neuregelun-
gen, die die Befugnisse der Nach-
richtendienste erweitern, zunächst
nur auf fünf Jahre befristet, doch
darf erwartet werden, dass sie sich
bis dahin »bewährt« haben und bei-
behalten werden. 

Vernetzung der Informationen

Gestärkt werden soll auch der Daten-
austausch verschiedener Behörden
untereinander. Das Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge und die Ausländerbehör-
den der Länder sollen von sich aus
Daten an die Verfassungsschutz-
behörden der Länder übermitteln,
wenn Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass diese die Daten zur Erfül-
lung aller ihrer Aufgaben – also nicht
bloß der Terrorismusbekämpfung –
benötigen. Die Staatsanwaltschaften
erhalten Zugang zum polizeilichen
Informationssystem, umgekehrt
wird das automatisierte Abrufverfah-
ren des § 493 StPO für alle Strafverfol-
gungsbehörden geöffnet. Ein seit
RAF-Zeiten bestehendes Instrument
der Informationsgewinnung wurde
ebenfalls überarbeitet: der für Zwecke
der strafverfolgenden oder vorbeu-
genden Rasterfahndung den Bundes-
oder Landespolizeibehörden zur Ver-
fügung stehende Datenbestand wur-
de um die Daten der Sozialbehörden
erweitert.

Zu erwarten gewesen ist auch, dass
das Gesetzespaket den Schutz und
die Sicherung von besonders lebens-
wichtigen oder gefährlichen Einrich-
tungen neu regelt. Hier wurden die
Bestimmungen zur Sicherheitsüber-
prüfung des Personals überarbeitet
und erweitert; eine Anfrage bei Poli-
zeibehörden und Nachrichtendien-
sten ist Standard. Erwähnenswert ist
hier, dass zur Zuverlässigkeitsprüfung
auch Informationen des Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2002-1-2 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 18.01.2026, 09:51:18. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2002-1-2

	Opferberücksichtigung im gegenwärtigem Sanktionenrecht
	Kritik der wichtigsten Änderungen mit Opferbezug
	Zusammenfassende Würdigung
	Literaturhinweise
	Anmerkungen

